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EXPRESS-NACHRICHTEN

Die Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung 
hat betreffend Waldbrandschutz für die Waldge-
biete aller Gemeinden des politischen Bezirkes 
Urfahr-Umgebung und deren Gefährdungsbe- 
reiche folgendes verordnet:

• In den Waldgebieten aller Gemeinden des  
Bezirkes Urfahr-Umgebung sowie in deren  
Gefährdungsbereichen ist jedes Anzünden  
von Feuer und das Rauchen verboten.

• Der Gefährdungsbereich ist überall dort, wo 
die Bodendecke oder die Windverhältnisse 
das Übergreifen eines Bodenfeuers oder eines 
Feuers durch Funkenflug in den benachbarten 
Wald begünstigen.

WALDBRANDSCHUTZ-VERORDNUNG

A U C H  I N  D E R  A U  G Ü LT I G

• Waldeigentümer/innen dürfen das Verbot in 
geeigneter Weise ersichtlich machen.

• Übertretungen der Verordnung werden mit 
einer Geldstrafe bis zu € 7.270,- oder einer 
Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen bestraft. Bei 
Vorliegen besonders erschwerender Umstän-
de, können die beiden Strafen nebeneinander 
verhängt werden. 

• Hiermit machen wir darauf aufmerksam, dass 
diese Verordnung auch in der Puchenauer Au 
strengstens einzuhalten ist.

• Die Verordnung ist mit 15. Juni 2021 in Kraft 
getreten und tritt mit Ablauf des 31. Oktobers 
2021 außer Kraft. 

BEITRAG ZUM TIERSCHUTZ

K AT Z E N K A S T R AT I O N

Die Kastration von Katzen stellt einen wichtigen 
Beitrag zum aktiven Tierschutz dar. Sie erhöht die 
Lebenserwartung der Tiere, hat viele Vorteile für 
deren Gesundheit und ist außerdem für Katzen 
mit Zugang ins Freie verpflichtend.

Kastrierte Katzen streunen weniger herum und sind 
dadurch einem deutlich geringeren Risiko durch 
Verletzungen, den Straßenverkehr oder Infektions-
krankheiten durch Kontakt mit anderen Tieren aus-
gesetzt. Außerdem sind die Tiere untereinander 
verträglicher. Ebenso entfällt in den meisten Fällen
das übelriechende Markieren.

Werden Katzen mit regelmäßigem Zugang ins Freie 
gehalten, so sind sie von einem Tierarzt kastrie-
ren zu lassen, sofern diese Tiere nicht zur Zucht  
verwendet werden (Auszug aus der Tierhaltungs-
verordnung). Davon ausgenommen sind nur Katzen 
einer bei der Bezirkshauptmannschaft/Magistrat 
gemeldeten Zucht, die mit Mikrochip gekennzeich-
net und in der Heimtierdatenbank registriert sind.

I M M O B I L I E N :
Büro- / Praxisräume im Schloss Puchenau:  
1.OG barrierefrei, 118 m², Vorschreibung mtl. € 848,-  

Wohnung im Schloss Puchenau:  
DG, 77,5 m², Wohnküche, Schlafzimmer, Bad und WC  
getrennt, Loggia, Vorschreibung mtl. € 726,- .  

Nähere Informationen und Energieausweis unter  
www.schloss-puchenau.at 
Kontakt: Patrizia Lehner, 0650 / 45 35 543.

PINNWAND

Bis bald!



AUFLAGE DES WÄHLERVERZEICHNISSES 

L A N D TA G S - ,  G E M E I N D E R AT S -  U N D  
B Ü R G E R M E I S T E R WA H L  2021

Am Sonntag, dem 26. September 2021 werden 
die Wahlen des OÖ Landtages, der Mitglieder des  
Gemeinderates und der Bürgermeister/innen 
stattfinden. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht und geben 
Sie Ihre Stimme ab!

Alle Männer und Frauen, die am Stichtag (06. Juli 
2021) bei einer Gemeinde in der Wählerevidenz  
geführt werden, sind wahlberechtigt, wenn 
sie am Tag der Wahl (26. September 2021) das  
16. Lebensjahr vollendet haben und nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind. Wahlberechtigte  
können ihr Wahlrecht nur ausüben, wenn sie 
im Wählerverzeichnis eingetragen sind. Sollte 
dies nicht der Fall sein, besteht die Möglichkeit  
mittels Berichtigungsantrag das Wählerverzeichnis 
korrigieren zu lassen. Das Wählerverzeichnis liegt 
von 20. bis einschließlich 29. Juli 2021 zur öffent- 
lichen Einsicht im Gemeindeamt Puchenau auf. In 
dieser Zeit können alle wahlberechtigten Puche-

nauerinnen und Puchenauer in dieses Wählerver-
zeichnis Einsicht nehmen. Dies ist zu folgenden 
Zeiten möglich:
Mo – Fr   07:30 – 12:00 Uhr
Di zusätzlich  14:00 – 18:00 Uhr
Do zusätzlich  16:00 – 18:00 Uhr

Wer am 26. September 2021 sein Wahllokal nicht 
aufsuchen kann oder sich an diesem Tag nicht in  
Puchenau aufhält, hat die Möglichkeit mittels  
Wahlkarte zu wählen. Bei dieser sogenannten 
Briefwahl erfolgt die Stimmabgabe durch die  
rechtzeitige Übermittlung der ausgefüllten Wahl-
karte per Post (es fallen keine Porto-Gebühren an). 
Diese Wahlkarte kann aber auch am Wahltag in  
einem Wahllokal der Gemeinde abgegeben  
werden. Die Wahlkarte erhalten Sie bei der Ge-
meinde, in deren Wählerevidenz Sie eingetragen 
sind. Wir werden diese voraussichtlich ab Anfang 
September ausgeben können.

Wann und in welchem Ausmaß laute Geräusche 
durch Geräte erzeugt werden dürfen, unterliegt 
klaren gesetzlichen Auflagen. Im Sinne einer  
guten Nachbarschaft wäre gegenseitige Rücksicht-
nahme hier auch ein geeigneter Ansatz.

Die OÖ Bautechnikverordnung schreibt vor, dass 
Arbeiten, die im Freien Lärm erzeugen, nur Montag 
bis Freitag von 6.00 bis 20.00 Uhr und Samstag von 
7.00 bis 14.00 Uhr vorgenommen werden dürfen. 
Gültig ist aber auch die Verordnung des Puchenau-
er Gemeinderates, welche die Verwendung von 
Gartengeräten mit Verbrennungs- oder Elektro-
motoren (z. B. Motorsägen, Rasenmäher, Trimmer 
usw.) am Samstag ab 20.00 Uhr sowie an Sonn- und 
Feiertagen untersagt. 

Aus gegebenem Anlass bitten wir um Rücksicht-
nahme und ersuchen, motorangetriebene Geräte, 
nicht am Morgen, in der Mittagszeit oder in den 
Abendstunden zu verwenden!

Bildquelle:by_Kurt Bouda_pixelio.de

IM S INNE E INER GUTEN NACHBARSCHAFT

L Ä R M B E L Ä S T I G U N G E N  V E R M E I D E N



WIR GRATULIEREN SEHR HERZLICH

Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer überreichte am 
11. Juni 2021 das „Große Ehrenzeichen für Verdienste 
um die Republik Österreich“ an DI Johannes Kunisch 
(ehem. Techniker der Abt. Naturschutz).

Nach dem Studium an der Universität für Bodenkultur in 
Wien ist DI Johannes Kunisch 1985 in den Landesdienst 
eingetreten. Untrennbar mit seinem Namen verbunden 
ist das anerkannte Projekt „Naturschauspiel“, das aufgrund 
seiner Initiative und seines Engagements entstanden ist. 
Mit jährlich über 33.000 Besuchern zählt es zu Österreichs 
attraktivsten und innovativsten Naturvermittlungsprojek-
ten. Nebenbei war er ehrenamtlich Obmann des Vereins 
zur „Förderung des biologischen Kräuteranbaus“, mit  
großem Nutzen für viele Landwirte. Er hat maßgeblich 
dazu beigetragen, dass vielen eine intakte Natur wichtig 
ist.  Bildquelle: Land Oberösterreich 

Fotografin: Lisa Schaffner 

Bildquelle: Land Oberösterreich 
Fotografin: Sabrina Liedl

Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer überreichte am 
15. Juni 2021 das „Goldene Verdienstzeichen der Repub-
lik Österreich“ an Franz Hehenberger (ehem. Mitarbeiter 
der Abt. Personal).

Franz Hehenberger war seit 1972 im OÖ. Landesdienst  
tätig und ab 1978 der Abteilung Personal zugeteilt. Durch 
sein breitgefächertes Interesse und seine Aufgeschlossen-
heit Neuem gegenüber, fand er bei der Einführung der 
EDV eine neue Herausforderung. Maßgeblich beteiligt 
war er bei der Programmierung des integrierten Perso-
nalverwaltungs- und Abrechnungsprogramm IPA der OÖ.  
Landesregierung. Infolge seiner hervorragenden fach- 
lichen Kenntnisse war er als IT-Koordinator, als IPA Leitan-
wender und im Reporting-Bereich eingesetzt. Er hat mit 
seinem Wissen vielen Kolleginnen und Kollegen landes-
weit die Arbeit entschieden erleichtert. 

Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer überreichte am 
30. Juni 2021 das „Große Ehrenzeichen für Verdienste 
um die Republik Österreich“ an Dr. Wolfgang Kronsteiner 
(ehem. Landesfeuerwehrkommandant von OÖ).

Ehren-Landesbranddirektor Dr. Wolfgang Kronsteiner trat 
1972 der Freiwilligen Feuerwehr bei. Von 2011 bis zum 
Ruhestand 2019 übte er das Amt des Landesfeuerwehr-
kommandanten aus.  Zahlreiche Initiativen sind untrenn-
bar mit seinem Namen verbunden, wie z. B. das neue Oö. 
Feuerwehrgesetz 2015, die Organisationsentwicklung 
im Oö. Landesfeuerwehrverband, die Ausrüstungs- und  
Planungsverordnung, die Einführung des Digitalfunks, 
die Überarbeitung der Dienstordnung, bis hin zum Leit- 
stellenverbund der Landeswarnzentrale mit der Berufs-
feuerwehr der Stadt Linz und der FF Wels. Seine ruhige, 
besonnene Art, seine Fachkompetenz und sein kamerad-
schaftliches Verhalten wurden überall sehr geschätzt. 

Bildquelle: Land Oberösterreich 
Fotograf: Max Mayrhofer


